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Polizeibehörden
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(bei Antwort bitte angeben)

412-57.03.45/25.09.09

Polizeiliche Videobeobachtung
Grundsatzerlass 2019

a) Mein Erlass vom 09.01.2009, 43.3-57.03.45 (Videobeobachtung
an öffentlichen Plätzen)

b) Mein Erlass vom 14.02.2017, 412-60.01.07 (Zentrale Einsatzbe¬

arbeitung)

Anlagen: -2-

1. Rechtliche Voraussetzungen

Die Videobeobachtung nach dem Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen
(PolG NRW) ist an einzelnen öffentlich zugänglichen Orten zulässig,
wenn dort wiederholt Straftaten begangen wurden und die Beschaffenheit
des Ortes die Begehung von Straftaten begünstigt, solange Tatsachen
die Annahme rechtfertigen, dass an diesem Ort weitere Straftaten began¬
gen werden (§ 15a Abs. 1 Nr. 1 PolG NRW) oder wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten von erheblicher Bedeutung
(§ 8 Abs. 3 PolG NRW) verabredet, vorbereitet oder begangen werden (§
15a Abs. 1 Nr. 2 PolG NRW). Zudem muss jeweils ein unverzügliches
Eingreifen der Polizei möglich sein.

2. Erläuterungen zur Novellierung der Befugnisnorm
Die polizeiliche Videobeobachtung ist auch weiterhin keine Maßnahme,
die eine flächendeckende Erfassung weiter Teile der Bevölkerung ohne
hinreichenden Anlass ermöglichen soll.
Die Ausweitung der Befugnis mit der neuen Nummer 2 bezieht sich daher
ausdrücklich auf Straftaten von erheblicher Bedeutung.
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Es muss sich hier in der Regel mindestens um Taten der mittleren Krimi¬

nalität handeln, die den Rechtsfrieden empfindlich stören und dazu ge¬
eignet sind, das Gefühl der Rechtssicherheit der Bevölkerung erheblich
zu beeinträchtigen. Diese sind in § 8 Abs. 3 PolG NRW - nicht abschlie¬
ßend - aufgezählt.

Orte, an denen „nur  Störungen der öffentlichen Ordnung (z. B. Ruhestö¬
rungen, Trunkenheit, Bettelei, Verwahrlosung) auftreten, sind von dieser
Erweiterung dagegen nicht erfasst.
Aufgrund der Vorgabe, dass ein unverzügliches Eingreifen der Polizei
möglich sein muss, reicht es nicht aus, die polizeiliche Videobeobachtung
nur technisch und personell zu realisieren. Die polizeiliche Videobe¬

obachtung ist vielmehr in ein Gesamteinsatzkonzept einzubinden, das
auch die personellen Erfordernisse berücksichtigt, die für eine zeitge¬
rechte polizeiliche Intervention erforderlich sind.

3. Verfahren zur Einrichtung oder Einstellung der polizeilichen Vi¬
deobeobachtung

Über die Einrichtung einer Videobeobachtung entscheidet weiterhin die
Behördenleiterin oder der Behördenleiter.
Gleichwohl bitte ich darum, das Landesamt für Zentrale Polizeiliche
Dienste (LZPD) Nordrhein Westfalen frühzeiti  in Planungen zur Einrich¬
tung neuer oder die Erweiterung/Änderung bestehender polizeilicher Vi¬
deobeobachtungen einzubeziehen. Dies gilt insbesondere vor dem Hin¬
tergrund erforderlicher Haushaltsmittel.
Das LZPD kann die Behörden in rechtlichen, polizeitaktischen, techni¬
schen, baulichen und haushälterischen Fragen unterstützen.
Hierzu sind dem LZPD u.a. Informationen zur beobachtenden Örtlichkeit

und Anzahl der Videokameras, Höhe der Anschaffungs-, Wartungs- und
Betriebskosten sowie Anzahl und Örtlichkeit der Beobachtungsplätze im
Rahmen eines Gesamtkonzeptes zu übermitteln.
Das LZPD ist ebenfalls über eine beabsichtigte Einstellung der Videobe¬
obachtung zu informieren.
Das LZPD hält gleichzeitig eine landesweite Übersicht der vorhandenen
polizeilichen Videobeobachtungen bereit.

4. Anzahl und Anbindung der polizeilichen Videobeobachtung



09. April 2019
Seite 3 von 4

5. Einsatz von Regierungsbeschäftigten zur Beobachtung oder
Auswertung

Der bisherige Einsatz von Regierungsbeschäftigten (RBe) zur Beobach¬
tung oder Auswertung wird positiv bewertet. Der Einsatz von RBe in die¬
sem Bereich kommt jedoch nur mit dem zeitgleichen Einsatz von Polizei¬

vollzugsbeamtinnen und -beamten (PVB) in Frage.
Hierbei sind grunds tzlich erfahrene PVB einzusetzen. Es sind neben den
individuellen technischen Kenntnissen vor allem rechtliche und einsatz¬
taktische Kompetenzen erforderlich.
Die Möglichkeiten einer landeseinheitlichen Beschulung dieser Kompe¬
tenzen für alle in der Videobeobachtung eingesetzten PVB und RBe wer¬
den derzeit geprüft.

6. Dokumentation und Kennzahlen
Die Maßnahmen der Videobeobachtung ge  . § 15a Abs. 1 PolG NRW
sind zu dokumentieren.
Die Dokumentation dient als Grundlage für die Entscheidung über die
Aufrechterhaltung und Verlängerung der Maßnahme.
Sie hat mindestens folgende Angaben zu enthalten:
Ort, soziale Umstände, Kriminalität (z.B. anhand der ausgewählten De¬
likte ge  . Anlage 2), Gesamtkonzept, Veränderungen während und ggf.
nach der Maßnahme.

Den Abschluss der Dokumentation bildet eine Bewertung über Geeignet¬
heit und Erfolg der Maßnahme.



Das LZP&berichtet mir jährlich zudem zu folgenden Kennzahlen:
• Anzahl der Einsätze (ge  . Liste Einsatzanlassarten) in der Kom¬

mune/Stadt
• Anzahl der Einsätze (ge  . Liste Einsatzanlassarten Anlage 1) im

videobeobachteten Bereich
• Anzahl der durch die Videobeobachter initiierten Einsätze
• Anzahl der Straftaten (ausgewählte Delikte ge  . Anlage 2) gesamt

in der Kommune/Stadt
• Anzahl der Straftaten (ausgewählte Delikte ge  . Anlage 2) im vi¬

deobeobachteten Bereich
• Anschaffungskosten der Videobeobachtungsanlage
• Betriebskosten der Videobeobachtungsanlage
• Personalstunden, die im Zusammenhang mit der Videobeobach¬

tung und -auswertung geleistet wurden

7. Referenzräume

Die Definition und Auswertung von Referenzräumen ist nicht mehr erfor¬
derlich.

8. Meldeverfahren

Die KPB, die Maßnahmen auf der Grundlage des § 15a PolG NRW durch¬
führen, legen dem LZPD jährlich zum 01.02. einen Bericht auf der Grund¬
lage der erfassten Kennzahlen (Punkt 6) vor.
In diesem Zusammenhang werden die KPB gebeten, die Ergebnisse ihrer
jährlichen Überprüfungen zur Bewertung der weiteren Erforderlichkeit der
Videobeobachtung dem LZPD mitzuteilen.
Das LZPD legt mir jährlich zum 01.03. einen zusammenfassenden Bericht
vor.

9. Aufhebung von Erlassen
Meinen Bezugserlass zu a) vom 09.01.2009 hebe ich hiermit auf. Auf die
veränderten Vorgaben zu meinem Bezugserlass zu b) weise ich hin.

Im Auftrag
gez. Dr. Lesmeister


